
Bezahlter Pflegeurlaub,
wenn Filou krank ist?
Tierpflege In Italien bekommen Arbeitnehmer drei Tage frei, um ihr Haustier zu pflegen. Der Zürcher Tierschutz
fordert eine ähnliche Regelung in der Schweiz. Arbeitsrechtler sind skeptisch. Von Clarissa Rohrbach

Frei nehmen wenn das Haustier
krank ist? Das ist seit neuestem in
Italien möglich. Dort bekommen
Arbeitnehmer einen dreitägigen be-
zahlten Urlaub pro Kalenderjahr,
wenn sie sich um ihren Hund oder
Katze kümmern müssen. Vorausset-
zung ist die Vorweisung eines tier-
ärztlichen Attests und dass der eige-
ne Liebling gechippt ist, damit man
ihn identifizieren kann. Möglich
macht das ein internationaler Präze-
denzfall. Ein italienisches Gericht
gab2017einerMitarbeiterinderUni-
versität La Sapienza in Rom Recht,
die um zwei freie Tage bat, um ihren
schwer kranken Hund zu pflegen.
Nun wird die Regelung in Italien
gesetzlich formalisiert. Die Absenz
wird gerechtfertigt mit «familiären
Gründen», somit gilt das Haustier
offiziell als Familienmitglied.

Klarheit schaffen
Tierschützer in Italien feiern diese
Anpassung des Arbeitsrechts als
Erfolg und hoffen, dass die Rege-
lung nun auch in anderen Län-
derneingeführtwird.AuchderZür-
cher Tierschutz begrüsst eine ge-
setzliche Regelung für den Krank-
heitsfall eines Haustieres. «Dies
könnte insbesondere in Konfliktsi-
tuationenmit demArbeitgeber hilf-
reich sein», sagt Verhaltensbiolo-
gin Anja Stettin. So würde Klar-
heit geschaffen, wenn Arbeitneh-
mendeaufgrundeinestiermedizini-
schen Notfalls kurzfristig der
Arbeit fernbleiben müssten. Bis-
her sei die Erlaubnis einer solchen
Abwesenheit stark von der
Kulanz des Arbeitgebers abhängig
gewesen. Denn je nach Aufgaben-
bereichseienkurzfristigeAbwesen-
heiten nicht immer problemlos
möglich. Zudem seien Tierarztpra-
xen nicht rund um die Uhr geöff-
net, so dass die Versorgung des Tie-
res mit den Arbeitszeiten kollidie-
ren könne. Bei einem Bürojob be-
stehe eher die Möglichkeit flexibel
zu reagieren, etwa durch Homeof-
fice. In Berufen mit fixer Präsenz-
pflicht, beispielsweise im Gesund-
heitswesen, sei dies hingegen deut-
lich schwieriger. «Es wäre deshalb
aus Tierschutzsicht sinnvoll, die
Versorgung eines kranken Tieres

ausdrücklich als legitimen Grund
für kurzfristige Abwesenheit anzu-
erkennen», sagt Stettin.

Nur kurze Absenz
Tatsächlich ist die rechtliche Lage
in der Schweiz verzwickt. Laut Ro-
ger Rudolph, Professor am Lehr-
stuhlfürArbeits-undPrivatrechtder
Universität Zürich fehlt eine
explizite gesetzliche Regelung zur
Absenz beim Krankheitsfall eines
Tieres. «Grundsätzlich hat der
Arbeitnehmer aber Anspruch.» Die
Zeit muss der Angestellte weder
nacharbeiten noch als Ferientag ab-
buchen lassen. Rudolph begründet
dies mit dem Artikel 324a des Ob-
ligationsrechts.Darinsteht,dassder
Arbeitnehmer bei unverschuldeter
Arbeitsverhinderung ein Recht auf
eine Lohnfortzahlung hat. Da das
Tierschutzgesetz Halter verpflich-
tet, sich um das Wohlergehen der
Tiere zu sorgen, gilt die Absenz als
Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht.
Lässt man das Tier leiden, macht
man sich strafbar. Rudolph betont
aber, dass es sich allerdings wirk-

lich um eine notwendige Betreu-
ung handeln muss, die in der Regel
nur wenige Stunden oder einzelne
Tage dauere wie zum Beispiel das
Aufsuchen eines Tierarztes. Das
Gesetz biete keine Grundlage, um
während Wochen bezahlt der
Arbeit fernzubleiben.
Anders ist das bei Kindern.

Schweizer Eltern bekommen pro
Ereignis drei Tage frei, wenn ihr
Sohn oder ihre Tochter wegen
Krankheit zu Hause bleiben muss.
Der Arbeitgeber kann ab dem ers-
ten Tag ein ärztliches Attest verlan-
gen. In einer Rahmenfrist von 18
Monatenistein14-wöchigerbezahl-
ter Betreuungsurlaub für Eltern
möglich.

Belastende Situation
Laut Anja Stettin vomZürcher Tier-
schutz erfordert die Pflege eines Tie-
res je nachdem viel Zeit. Für eine
Erstversorgung inklusive Tierarztbe-
such sei ein halber Tag angemes-
sen. «Doch bei schweren Erkran-
kungen, Verletzungen oder Opera-
tionen kann eine längere Betreu-

ung notwendig sein, die über einzel-
ne Stunden hinausgeht.» Die erfor-
derlichen Massnahmen könnten
von einer regelmässigen Medika-
mentenabgabe bis hin zu intensive-
rer Betreuung reichen, wie etwa
wenn der Hund alle paar Stunden
nach draussen getragen werden
muss,damiter sichversäubernkann.
Es käme auch vor, dass Tiere unter
steter Beobachtung bleiben müss-
ten, um zu sehen, ob sich deren Zu-
stand verschlechtert. Laut Stettin
nimmteine solcheSituationdieTier-
halter starkmit. «DieemotionaleBe-
lastung kann erheblich sein, insbe-
sondere wenn ein Tier nicht ausrei-
chend betreut werden kann.» Dies
könne sich deutlich auf das Wohl-
befinden des Tierhalters und seine
Arbeitsfähigkeit auswirken. Deswe-
gen sei die arbeitsrechtliche Integra-
tion des Tierwohls ein wesentlicher
Fortschritt.
Roger Rudolph meint, die Einfüh-

rung einer Regelung wie in Italien
wäre in der Schweiz möglich, aber
nicht absehbar. «Es ist nicht wahr-
scheinlich, dass das Gesetz in die-
sem Sinn ergänzt wird», sagt er.

Egal ob Katze oder Hund: Ist ein Haustier krank und bedarf der Pflege, muss in der Schweiz der Arbeitgeber darauf
Rücksicht nehmen. Wie weit diese Rücksichtnahme geht, ist allerdings nicht klar geregelt. Bild: Unsplash
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